
die heroiſcher Acte aller möglichen anderen nentlich
EeS Qlnicht die jener heroiſchen Acte, die etwas Ra

ſi haben. Den gemäßigten, nüchternen eutſ kter 0mancher heroiſche Heiligen romaniſchen B V wie
etwas Extravagantes; gewiſs wird Ott einen deutf
Zur Nachahmung olcher Acte berufen. chen Aſceten nicht

Endlich iſt II unſerer Frage noch Folgendes 3u erwägen. Gottkann ich ohne Zweifel de Beiſpieles eines Heiligen bedienen,
II Jemanden den Gedanken der Nachahmung anzureg  I, aber ES
dürfte Ihn vielmal der Umſtand abhalten, daſs die Demuth einer
Seele Iu Gefahr kommt, benn ſie denkt, daſ ſie den heroiſchen Aetvollbringe, welchen ein berühmter Heiliger geübt hat Freilich fehlenGott dem Herrn die Mittel nicht, die emuth auch dann 3u UtzenEr Zur Nachahmung eines heroiſchen Actes eines Heiligenauffordert, aber eS ſcheint doch, daſ Er vielmal den einfacheren Wegvorziehen und einer derartigen Eingebung chen Ird ſtagegen eine O  U  cele ⁰ gründlich demüthig, daſ

2 eine Verſuchung zurEitelkeit nicht 3u befürchten ſo kann die Einladung zur achahmung eines Heiligen In herbiſchen Tugendacten leicht Befremdenund Beunruhigung Iu ihr hervorrufen; ſie wird ſich ſagen, daſ ſie
nicht 3u jenen ÄAuserleſenen gehöre, die zuu höchſten Heiligkeit berufenſind, und daſs ſie ſich darum nicht einfallen laſſen dürfe, die Heiligennachzuahmen. eſe Qu  El eines demüthigen Herzens wird Gott
der Herr bei ſeiner Führung wohl auch berückſichtigen. Demnachwird ſelbſ bei Chriſten, welche ernſtlich nach der Vollkommenheitſtreben, der Ruf 5  U ollen Nachahmung eines herbiſchen Actes eines
Heiligen nicht häufig ſein M Nl miſsverſtanden 3u werden,
bemerke ich daſs ich im Obigen nicht von Vollbringung heroiſcherActe Im allgemeinen und einfachhin, ſondern von Nachahmungſolcher Acte geſprochen habe glaube allerdings, daſs man dem
Antriebe 3 einem heroiſchen Acte, den eine Seele allein von innen
heraus empfängt, leichter trauen darf, al dem außen her durchfremdes Beiſpiel e

＋

Beſtimmungen des Wehrgeſetzes über die
Eheſchließung militärpflichtiger Perſonen.

Von Franz Worell, eg. Chorherr un St. Florian.
Als Einleitung chicken Dir den des Wehrgeſetzes

voraus, welcher autet
Die Pflicht um Eintritte in 5 Heer, u die Kriegsmarine der in die

Landwehr beginnt Utit Jänner des Kalenderjahres, M welchem der Wehr⸗pflichtige das 2 Lebensjahr vollendet.



§8 5 Wehrgeſetzes ſagt
Di dem Eintritte II da  U ſtellungspflichtige Alter und

vor dem Al dritten Alterselaſſe iſt nicht geſtattet. Ausgenommen
ſind diejenigen, w der Stellung elöſcht oder M der dritten Alterselaſſe
nicht aſſentirt worde

Bei beſonders rückſichtswürdigen Umſtänden kann die ausnahmsweiſe Ehe
bewilligung vom Miniſter für Landes⸗Vertheidigung oder von der hiezu delegirten
Landesbehörde ertheilt werden; 68 begründe jedoch dieſe Bewilligung keine Be
günſtigung der Tfüllung der Wehrpflicht

Wer ich mit Uebertretung des vorangeführten Verbote verehelicht hat,
wird Geld von hi 300 1

Den Mitſchuldigen ener unerlaubten Verehelichung vif dieſelbe eld
trafe, und zwar unbeſchadet ſeiner Behandlung nach den Dienſtvorſchriften, fa
Cl I öffentlichen Dienſte ſteht.

wird alſo IIM Wehrgeſetze der Ausdehnung des
Eheverbotes hi Zur vollſtändigen Erfüllung der Stellungspflicht I⸗
gang genommen, den geiſtlichen Behörden keine Schwierigkeiten
I der Ausübung thre Amtes 3u bereiten

8 61 ſagt:
Ohne militärbehördliche Bewilligung dürfen ich nicht verehelichen:

A) die activen Perſonen des Heeres (Kriegsmarine) und der Landwehr:
) die uneingereihten Reeruten de Heere  L (Kriegsmarine) un der Landwehr;

die dauernd beurlaubten Liniendienſtpflichtigen mit Ausnahme jener, welche
I den letzten drei Monaten ihrer Liniendien  licht ſich efinden und jener, welche

Grund de  D zweiter Abſatz, oder aber aAaus Familienrückſichten beurlanbt
ſind 34, vorletzter Abſatz);

d) die mit der Vormerkung für Localdienſte!14 den Ruheſtand verſetzten ficiere;
6) die U der Locoverſorgung Ennes Meilitär—Invalidenhauſes untergebrachten

Perſonen des Heeres (Kriegsmarine) und der Landwehr.
I Fällen der Uebertretung dieſes V  erbotes finden Anwendung
auf die aetiben Militärperſonen die militäriſchen Strafgeſetze und Vorſchriften;

) auf die nichtactiven derlei Perſonen die Strafbeſtimmungen des —50—
Die Mitſchuldigen unterliegen der gleichen Behandlung.Alle hier nicht bezeichneten Perſonen des Heere  V. (Kriegsmarine) und der

Landwehr einſchließlich der uneingereihten Uund der nichtactiven Erſatzreſerviſten
bedürfen 3zur Verehelichung keiner militärbehördlichen Bewilligung.

Nach dem bisherigen WehrgeEetze können die dauernd beurlaubten
Liniendienſtpflichtigen ſich ohne Bewilligung Hhre Standeskörpers
verehelichen, venn ie die III Altersclaſſe überſchritten haben.
väre n nicht ausgechloſſen daſs Eln II der III Altersclaſſe
aſſentirter Liniendienſtpflichtiger, der Qu irgend Mem Grunde nicht
mit dem allgemeinen Einreihungstage zum Präſenzdienſte eran  2
V  7 ſondern bi zur Frühjahrs⸗Ergänzung beurlaubt wurde,
innerhalb der Zeit vom Jänner bi 31 ärz des der Aſſen
tirung folgenden Jahres ohne Bewilligung de Standeskörpers heirate,
denn iſt dauernd beurlau und hat die III Altersclaſſe über⸗
ſchritten. Ebenſowenig erſcheinen I dieſer Richtung diejenigen be
ſchränkt, E B M Sinne des 4.2 der Inſtruction zur
Ausführung des Wehrgeſetze N· oder mehrjährigen Aufſchub



erhieltendes Präſenzdienſt⸗Antrittes behufs der Stüdie
und während dieſer Zeit die III Altersclaſſe

E  SO iſt daher, Wie der Motivenbericht 5 Wehrgeſetze
ſagt, M Intereſſe de Heeres nothwendig, den G ſatz aufzuſtellen,
daſs alle Liniendienſtpflichtigen inſolange ſie nicht den ihnen ob
liegenden Präſenzdienſt thatſächlich abgeleiſtet haben, ohne militär—
behördliche Bewilligung ſich nicht verehelichen dürfen. Andererſeits
iſt . gewiſs recht und billig, daſs der dauernd Beurlaubte,
welcher den ege mäßigen räſenzdienſt abgeleiſtet hat dieſem
Momente Aaun bi zul Ueber chreitung der —III Altersclaſſe beziehungs
weiſe bi zul Reſerve Ueberſetzung II Bezug auf die Verehelichung
nicht nehr Wie bisher an die Bewilligung eines Standeskörpers E·
bunden —————

Auf Grund dieſer Erwägungen wird I obeitirten 8 61 feſt
geſetzt daf  — die dauernd beurlaubten Liniendienſtpflichtigen ohne
militärbehörd iche Bewilligung ſich nicht verehelichen dürfen init Aus
nahme fenet welche — den letzten drei Monaten HHrer Liniendienſt—
flicht ſich befinden.

Bezüglich der Verehelichung der uneingereihten Reeruten und
Erſatzreſerviſten ſin IIII früheren Wehrgeſetze keine Beſtimmungen
enthalten. Ausfüllung dieſer Lücke wurde feſtgeſetzt, daſs die
uneingereihten Reeruten V  ur Verehelichung gleichfalls die militär⸗
behördliche Bewilligung einholen müſſen, die uneingereihten Erſatz
reſerviſten hingegen Eener olchen nicht bedürfen.

araus ergibt ich folgendes
VDie Wehrpflicht iſt Jahr hinausgeſchoben und die

IV Altersclaſſe entfällt
2 Heiratscandidaten dürfen ſchon heiraten ſie bei der

llung 96 bſch oder da  U drittemal nicht aſſentirt worden ind
Der dauernd Beurlaubte welcher den regelmäßigen Präſenz⸗

ienſt abgeleiſtet hat darf II den letzten drei Monaten einer Linien—
dienſtpflicht ohne militärbehördliche Bewilligung heiraten

D der Stand der Erſatzreſerviſten rhe geworden
ſt dieſe aber ohne Licenz heiraten dürfen und die uneingereihten
Recruten nicht aber die uneingereihten Er atzreſerviſten militär—
behördliche Ehebewilligung einholen muüſſen Iſt die Gebarung des
Seelſorgers bedeutend erleichtert worden

5 2 entfallen Alle Beſtimmungen über dit zeitlich Befreiten
und die ückſtellung.

E  8 bedürfen ſomit einer militärbehördlichen Ehe
bewilligung  *

Sämmtliche nichtaetive Landwehrpflichtige; ſämmt⸗
liche nichtaetive Erſatzreſer viſten, die beurlaubten Linien⸗
dienſtpfl ichtigen IN den drei letzten Monaten ihrer Dienſt⸗



tellungsliſte Gelöſchten, gleichgiltig5  *  eit; All
aus welch claſſe; jene, die In der dritten Alters⸗
clafſ nichtee worden ſind; gleich nach der tel⸗
ung die im NE des 32 Abſatz heurlaubten Lehrer;
und die im G  —  une des 8 — (vorletzter Abſatz auf die
Dauer des Friedens Beurlaubten

Erſcheinen dergleichen Ehewerber vor dem Civil⸗Seelſorger, ſo
ann EL ſie ohne weiteres ohne militärbehördliche Bewilligung trauen
Er hat ſich aber Gewiſsheit 3u verſchaffen, bb der Ehewerber einer
Stellungspflicht nachgekommen ſei, was entweder Raus dem
militäriſchen Abſchied oder Militärpaſſe oder Aus einer Beſtätigung
der bezahlten Militärtaxe, Iu einem Zweifel aber aus einem Cer
tificate der zuſtändigen Bezirkshauptmannſchaft,!) welches koſtenlos
ausgefertigt wird, 3u erſehen iſt azu genügt auch die ſubjective
Ueberzeugung des Seelſorgers und die Kenntnis der Familien⸗
verhältniſſe de  S  2 Brautwerbers.

Ein Ehebewerber, der noch nicht In das ſtellungspflichtige Alter
eingetreten iſt, hat die Ehebewilligung der Statthalterei bei
zubringen.

Steht derſelbe Iu einer der drei Altersclaſſen, ſo muſs

—.

* Eu ent
weder das amtliche Certificat der Untauglichkeit und Löſchung, oder
5) die ausnahmsweiſe Ehehewilligung durch die Statthalterei
vorzeigen.

Neuſahr und eine eier Im chriſtlichen 0  k.
Von Viear Dr Samſon Iun Darfeld (Weſtfalen).

In der Jahreswende pflegt der Menſch zurück 3u ſchauen auf
den verfloſſenen Zeitabſchnitt ſeines Lebens. Freude und eid, Gutes
und Böſes, Es, bA da alte ahr ihm brachte, liegt nun Offen
vor ſeinen Augen, und die Erinnerung Uhr eS ihm von Neuem vor
2  H  chon der Feſttag des Sylveſter iſt ⁴als der Tag im ahre
durch verſchiedene Volksſitten ausgezeichnet. In den Kirchen wird

Sylveſterabend ielfach ein Dankgottesdienſt mit Predigt gehalten;
denn S erweckt dieſer Tag Iu der Chriſtenheit da Andenken an die
In dem ſcheidenden V  zahre empfangenen Wohlthaten und ſtimm F  Ur
ernſten Betrachtung Üüber die Flüchtigkeit der Zeit und die Beſtim⸗

des Menſchen. Früher vau der Sylveſtertag ein Faſttag;
daran erinnert noch das in manchen, ſe proteſtantiſchen Gegenden

Anmerkung: Die Bezirkshauptmannſchaften ſind laut Miniſt.⸗Erlaſs
dd0 v 1883 1861 Abtheilung II a berufen, die nothwendigen Cer
tificate wegen Nichtgebundenſeins an eine Licenz, beziehungsweiſe geleiſtete tel.
lungs— oder Militärpflicht, oder Untauglichkeit oder Löſchung aus den Stellungs⸗
liſten auszuſtellen


